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Mer den zymerliten von dem zug und ander ding zu machen 8#& 15 6.
Mer Niclaus dem schmid 2% 18 8 4.

Mer den zug zu beschlachen 5 & 10 8.

Mer umb ysen 3 & 10 8.

Mer umb sand zu werffen das gantz jar 17 & 10 8.

Mer umb windysen und ander zig zu den venstern 4% 18 8 4.

Mer das pflaster zu schwellen dif gantz jar 11 & 5 B.

Mer den murern umb 378 tagwan, tiit 94 & 10 8.

Mer denselben murern fir das tringgelt 3 @.

Mer umb der tischmacher verding 33 #.

Mer Bleso Girard umb furung und ander ding 4% 68 8 .

Mer den Lampartern umb die mur so in UrB verdinget hat 6 &.

Mer von der tir zit howen in den grossen turn so UrB verdinget hat 8.
Mer umb 4 dotzet laden, zu Vivis koufit, kosten 5 & 5 8.

Mer tit min burghat 100 &.*)

Mer fir die guten jar 20 #.

Mer sind mir min herrn alter restantz 316 & 66 1 ..

Mer tut das ich geffirt han dif jars 60 &.

%) Da am 9. August 1489 bestimmt worden war ,der vogt zu Aellen sol
funffzig pfund zu burghut nimen und nitt firer,* ist anzunehmen, Werner Loubli
verrechne hier die Burghut fir 2 Jahre. (R. M. 64/101.)

Aufhebung der Spend- und Miitschi-Austheilung im
Kloster Fraubrunnen anno 1768.

Von Fritz Biithlmann, Biiren zum Hof.

ekanntlich verdanken viele Kloster ihre
Entstehung und Erhaltung dem frommen
Sinn des Mittelalters. Zur Zeit, als die
Kirche auf dem Hohepunkt ihrer Macht
die Kreuzziige in das heilige Land ins
Werk setzte, entstanden in deutschen
Landen — und damit auch in unserm
Gebiet — eine Reihe von klosterlichen
Stlftungen Die Klostergelsthchkelt wirkte wohltitig durch
die von allen Klostern verabfolgten Almosen und Spenden
an die Diirftigen der Umgegend zu einer Zeit, wo noch keine
gesetzliche Armenunterstiitzungspflicht der Gemeinden und
des Staates fiir das Schicksal der Armen sorgte, und die
Kloster fast die einzigen Armenanstalten waren.
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Das bekannte Reformationsmandat des bernischen
Grossen Rates vom 17. Februar 1528 enthiilt folgende auf die
Klostergiiter beziigliche Stelle: ,Nach Abgang derselbigen
(der Klostergeistlichen) werden wir aber tun und handeln,
was die Billigkeit erfordert, nit dass Wir solich Giiter in
Unsern Nutz ziehen wollen, sondern die so doch Gottesgaben
genempt sind, verfiigen, verschicken und verordnen, dass wir
des gegen Gott und der Welt Glimpf und Recht zu haben
verhoffen.“ Die Landschaft sprach den Wunsch aus, ,,Dass
dasselbe (das Klostergut) an die Gemeinden, Arme, Reis- und
Landkosten verwendet werden wmochte“. Die Regierung
sicherte die Grundsidtze von 1528 zu und fiihrte aus: ,,Des
Klosterguts halb haben wir bisher deren mehr entgolten
dann genossen und ob etwas an einem Ort einsyg an vielen
Orten iiberfliissig, anderes hinweggegangen; darby so syg
auch eine Stadt Bern nie so entblosst als jetzt gsyn, dann wir
eine Stadt miissen beschwiren mit Geltaufbrechen zur Aus-
steuerung der Klosterpersonen, zu dem dass wir auch by et-
lichen Klostern gross Geldschulden, ob 15,000 Pfund gefunden
und das bezahlen miissen, darum so wollen wir in Ansehen
dass solliges zu verwalten us Kraft der obristen Herrlichkeit
(Regierungsgewalt) mniemand billiger dann uns zustande,
darby blieben, vor menklichem unersucht.*

Zu Fraubrunnen, Miinchenbuchsee und Gottstadt waren
keine Pfriindereinrichtungen, dagegen wurden an die Bediirf-
tigen der engern und weitern Umgebung des Klosters All-
moosen in Gestalt von sog. Brotmiitschi und Muessuppe aus-
gerichtet.’) Betréchtlich war auch die Zahl der Miitschen an
__—T)__IﬁZahl der zu den Allmoosen zugelassenen Personen aus den Ge-
meinden scheint fixiert gewesen zu sein, was als ein Nachteil zu bezeichnen
ist, indem dadurch den Bedirfnissen nicht Rechnung getragen werden konnte.
Das geht aus nachstehendem Schreiben der Venner-Kammer an den Landvogl
in Fraubrunnen, vom 1. Juli 1746 (V. M. 111, Seite 8 und 9), deutlich hervor:
., So ist dennoch diBmahlen der Zustand deB Bendicht Lehmanns von Biiren
zum Hoof seines Eheweibs sobeweglich und mitlevdendswiirdig vorkommen,
daB Sy Ihra die 4 Spend-Miitschen, so die nunmehro im Schallenwerk sich
befindende Elsbeth Marti genoBen, conferirt und hingegeben . . . . (Gnaden-
brot), welches also seines Orths einzuschreiben . . . . .. Da indessen dem

von Euch recommendirten Jacob Marti die gnadige Vertrostung zugesagt wird,
daf bey ersten Vacanzen m. G. H. solchen in Betrachtung ziehen werde.”
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die Bodenzins- und Zehnt-Schuldner (das Trinkgeld des
Privatgldubigers an den zinsenden Schuldner geht auf die
Klosterzeit zuriick), an die Fuhrleute (fiir obrigkeitliche
Fuhrungen), sowie an das Gemeindewerk. Das Getreide 2)
fiir diese Miitschi wurde selbstverstindlich in der Miihle
Fraubrunnen gemahlen, die Miitschi wurden vom Kloster-
Beck hergestellt. Diese Einrichtungen musste Bern nach der
Klosteraufhebung beibehalten, wenn auch vielleicht gewisse
Einschrinkungen Platz gegriffen haben mogen.

Mit Schreiben vom 18. April 1720 an den Landvogt in
Fraubrunnen fiihrt die Venner-Kammer (vgl. deren Manual
[=V.M.] 67/267) aus: . ... ,missfellig vernehmen miissen,
dass die Baursamme jeniger (derjenigen) Gemeinden im und
aussert dem Ambts, welchere Arme die Allmoosen geniessen
und dann sich beschwéren und difficulteten (Schwierigkeiten)
machen, das Holtz, so zum Backen verwendet wird, zu fiihren,
so verlangen . . . . (wir), daB Thr ihnen Mr. H. G. H. (Meiner
Hochgeachteten Herren) Missfallen dariiber zu verstehen zu
geben und ihnen vorzustellen, wie nahmhaffte Allmoosen ihre
Armen aus dem Kloster geniessen, welches ihnen, als welche
ithre Armen sonsten selbsten erhalten miissten, eine grosse
lichterung (Erleichterung) seye, hoffen also M. H. G. H., sie
werden diesere ihre schuldige Fuhr willigst verrichten, sonst
M. H. G. H. ihnen die Allmoosen zuken (wegnehmen, nicht
mehr ausrichten), gehorchenden Falls aber ihnen nach alter
Gewohnheit die Fuhr Miitschen und Wein ihnen aus Gnaden
gonnen werden.“

Im Jahre 1768 hob Bern die Spend- und Miitschi-Aus-
teilung in Fraubrunnen in der Hauptsache auf (iibrigens
auch anderwiirts). Das daherige Schreiben von Teutsch ?)
Sekelmeister und Venner (—=T. S. & V.), vom 11. Juli 1768
(V. M. 169/183 ff.) hat folgenden Wortlaut:

»Alsdane Me. H. g. H. (Meine hochgeachteten Herren)
T. S. V. (Teutsch Sekelmeister & Venner), das Nachdenken

*) Die Obrigkeit hatte in ihrem Kornhause in Fraubrunnen ganz be-
trachtliche Getreidevorrite (Bodenzinse und Zehntabgaben in Natura), meistens
Korn. :
%) Es gab auch einen , Welsch-Sekelmeister speziell fiir die Waadt.
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gehabt, wie die Austheilung der geordneten Spend- und aller
anderen Allmosen Miitschen zu Fraubrunnen gleich in
anderen Ihr Gn. (Gnaden) Closteren bereits beschehen,
konnte bestimmt und solche kiinftighin in Gelt ausgetheillet
werden, als wodurch alle diese Allmosen nur an wahrhafftig
Arme und nicht wie zum offteren beschehen, an muthwillige
Biéttler ausgespendet, aller untreu, so bei Verback und Aus-
theillung dieseres Brodts vorgehen konnen, vorgebogen,
den wahren Armen so viel, ja noch ein mehreres als bishero
gereicht, Thr Gn. Einkiinfften zu Fraubrunnen in Ansehen
dieseres so wichtigen Artikels in Sicherheit gesetzt, alles
willkiihrliche aufgehoben, ein jeweiliger Herr Amtsmann
vieler Verantwortung und Verdriesslichkeiten entzogen und
ohne andrer Vortheilen mehr zu gedenken, Thr Gn. Wal-
dungen nahmhaft verschonet werden konnte ete. ete.

Haben Hochgedacht Me. H. g. H. nach genauer Erdaue-
rung des von Kuch Herrn Landvogt sub 15. Juli 1767 und
13. May 1768 eingesandten Etats aller dieser Allmosen und
beygefiigten klugen Gedanken auch nach griindlicher Be-
rechnung alles Nutzens oder Nachtheils, so aus dieser Ab-
inderung so wohl fiir meine gnidigen Herren und dero
Hr. Amtmann als fiir die Armen fliesset;

Eirkennt und verordnet:

1. Es solle von nachbemeldeten Zeitpunkt an die Pfisterey
zu Fraubrunnen, soviel das Hochoberkeitliche betrifft, gintz-
lich abgestellt; In Bedenken aber dieser Mann Kinem Je-
wesenden Herren Amtsmann von vielem Nutzen gewesen,
auch dessen Abstellung FEinen anderen Dienst mnach sich
ziehen wird, wollen Me. H. g. H. zugeben, dass die fiir des-
selben Lohn in den Ordinarys der Rechnung angesetzte
Kronen 12 ferners verbleibe, die Kronen 16 Batzen 12
Kreuzer 2 so fiir Salz und die Kronen 9 Batzen 3 Kreuzer 3
so fiir Anken zu dem nun auch aberkennten MufB} biBhar
verrechnet worden, sollen nun véllig erléschen und abgehen.

2. Da nach gezogener Berechnung die Armen des Lands
difmahlen an verordneten und Wochen-Miitschen, denne an
MuB den Werth von Kronen 500.— genieBen, als soll Thnen
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solche Summ auch konftighin zuflieBen; mithin fiir jedes
der verschriebenen Pfund 375 Brodt, wochentlich, denen so
Solche genieBen, fronfistlich (vierteljdhrlich) 714 Batzen
also jihrlich Batzen 30 bezahlt werden. Thun Kronen 450.—
Und anstatt der wochentlichen ausgetheilten

26 Pfund Porten*)-Miitschen und des MuBes

sollen 43 neue Pensionen zu 1 Thaler aus-

gerichtet werden, Thun i 01.15

Summa Kronen 501.15

3. Diesere neuen Pensionen sollen denen Aermsten und
Mitleidenswiirdigsten Landleuthen in dem ungefihren Ver-
halt wie die Gemeinden biBhar die Porten-Miitschen ge-
nossen, zugetheilt werden. Zu dem End werdet Ihr Tit. mit
Zuziehung der Herren Pfarrherren und einiger Vorgesetzten
einen Vorschlag machen und meinen H. g. H. einsenden; so
dann jeweilen von den alten und neuen Pensionen eine
spezifizierliche Verzeichnull, darinn der Nahmen, Zunahmen .
und Ort jedes Armen, und wie viel er genieBe, vermeldet,
der Rechnung beyfiiegen, auch bey erfolgender Vacantz
durch Tod oder eine merkliche Verinderung ihrer Um-

stinden, einen Vorschlag zu Wiederbesatzung auf biBherigen
FuB Me. H. g. H. einsenden.

4. Sollten dann unter diesen Pensionarys etwann lieder-
liche Leut oder Hausviiter sich befinden, von denen zu be-
sorgen, dal sie solch Allmosen nit zu Thr und der Ihrigen
wahren Nothdurft verwenden mochten, so wird ein jeweiliger
Herr Amtmann solches denen bestellten Waysen Vigten zu
rechter Verwendung iibergeben. '

9. Da iibrigens durch gegenwiirtige Einrichtung und
Abtausch der wahre Arme ein mehreres als im vergangenen
beziehen wird, so verordnen auch Me. H. g. H., daB es hier-
her verbleiben und Me. G. H. H. Orarium in fernerem durch
mehrer Allmosen nicht beschwert werden, ein jeweiliger
Herr Amtmann also unter keinem Vorwand weder Suppli-
cationen an die Lands-Allmosen Cammer besiglen und ein-

*) Porten = Tiir- oder Bettlermiitschi, an der Tiire verabfolgt.



senden noch sonsten auf dergleichen Assignationen etwas
verabfolgen lassen solle.

6. Die dem Provosen (Weibel) ausgerichtete Pfund 9, der
MuBkochin Pfund 6, der Weibspersohn so hilft die Miitschen
bachen, Pfund 10 und demjenigen so bei Ihrer Austheilung
dall Gebitt®) verrichtet Pfund 4 Brodt wochentlich, sollen
vollig abgehen und zusamt ihren nunmehr ganz unniitz
wordenen Stellen erloschen.

7. Denen Kornhausarbeiteren soll auch fiithrohin iiber
ithrem bestimmten Lohn nichts weiteres zukommen.

8. Obgleich bei voélliger Aufhebung der Oberkeitlichen
Pfisterey auch das biBher allen Vorbeyreisenden ausgetheilte
Almosen, so viel es den hohen Stand beriihret, gleich aller
anderen Orten vollig konnte abgestellt werden, so wollen
dennoch Me. H. g. H. in Betracht, daB Fraubrunnen an dem
grofiten Pall gelegen, solches noch diesmalen nicht vollig
zucken, sondern Einem jewesenden Herrn Amtmann ver-
gonnen, dafiir jdhrlich Me. gn. H. dreiBig Cronen anzu-
setzen, worgegen er denen Elendesten und Mittleidenswiir-
digsten Passanten, in gleichen denen Oberlindischen Aehren-
aufleseren ®) das gutfindende Allmosen ausrichten wird. In-
deme Me. H. g. H. sich keineswegs verpflichtet glauben,
dieser fremden Armen, wie den Kinheimischen Rechnung zu
tragen.

% Die Vennerkammer hielt es im Jahre 1627 fiir geraten, dass vor Aus-
teilung der Spenden eine Predigt, oder doch eine christliche Vermahnung, ein
Gebet oder eine Danksagung gehalten werde. Es sei zu hoffen, dass dadurch viel
auslandisches und gottloses Gesindel, besonders papistischer Konfession, hinterhalten
und abgeschreckt werde! (Geiser, Armenwesen, S. 76). Aber nicht einmal dieses
raffinierte Abschreckungsmittel niitzte etwas, sagt Geiser.

% Das Aechrenlesen der Oberlinder in den kornbauenden Gemeinden des
Unterlandes (namentlich auch in unserver Gegend) dauerte bis tief in das 19. Jahr-
hundert. In einem Kreisschreiben des Regierungsrates an die Regierungsstatthalter
des alten Kantonsteils, vom 16. Juni 1856 (Band Armenwesen der auf Ende 1900
abgeschlossenen Gesetzessammlung) wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese
alte Sitte, welche von jeher die Neigung zeigte, auszuarten und zu wiederholten
Malen durch besondere Vorschriften eingedimmt werden musste, vielfach ansgebeutet
und missbraucht worden sei, Es wurde daher die Einfahrung der Ernteleserkarte
verfiigt.



9. Denen Bodenzins- und Zehnd Leuten soll anstatt der
biBhar gelieferten Miitschen so jidhrlich bey Pfund 2240 an-
gestiegen, folgendes in Geld bezahlt werden, als:

Den Bodenzins Trigeren fiir jeden Miitt Bodenzins oder
Ehrschatz Getreide 3 Xreuzer, fiir das Blutte (ohne
Spreue) aber per Miitt 6 Kreuzer.

Denen Pfenning (Geld) Zinsleuthen fiir jeden Posten oder
Nahmen und fiir jeden bezahlten I£hrschatz 3 Kreuzer.

Denen Zehndleuten, fiir jedes Fuder Zehnden oder Ehrschatz
6 Kreuzer.
Fiir alle diese Artikel dann soll nach Euerem Herrn
Landvogts Project ein jeweiliger Herr Amtsmann jéhrlich
Kronen 60.— Me. gn. H. zu verrechnen haben.

10. Die Fuhr und Gemeinwerk-Miitschen so bishar bey
Pfund 1100 Brodts betragen, sollen auf gleiche weis in Geld
bezahlt werden als fiir jede Herrschaftsfuhr zu dem Closter,
allen zudienenden Gebiduden und Pfarrhiuseren, item fiir
jedes Claffter Holz zum Closter 6 Kreuzer, denen Gemeinde-
werkeren, so den Dorf und Miihlebach rdumen oder andere
Gemeinwerk fiir das Closter und zugehord verrichten auf
den Kopf 3 Kreuzer, denen Vierer (wirtschaftliche Gemeinde-
beamte) aber 6 Kreuzer per Tag. Die Feuerspriitzen zu pro-
bieren, jedem Mann 6 Kreuzer etc.

Da dieser Artikel einer bestindigen Variation unter-
worffen, soll ein Herr Amtsmann das dafiir auslegende
exakte verzeichnen und mit Beylegung einer Spezification
getreulich Me. gn. H. verrechnen.

11. Da durch diese neue Kinrichtung Ein jeweiliger
Herr Amtmann zun Fraubrunnen jéhrlich 287 Miitt Dinkel
mehr als bisshar wird verkaufen konnen, davon der 5. Pfen-
nig (der fiinfte Teil) um wenigstens Kr. 137 Batzen 19 (der
Miitt nur a 60 Batzen berechnet) sein Einkommen vermehren
wird, hingegen aber Ihr Tit. in Eurem letzten Praefectur-
Jahr nicht nur das Kriischgeld, von diesem mindervermah-
lenden Miitt 287 von 10 Schilling verliehren, sondern auch dem
- Lehenmiiller wegen eben dieser Verminderung ein nahmhaftes
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an seinem Lehenzins und dem Emolument, so er fiir Griitz und
Staub bezahlet, werden nachlassen miissen, so wollen meine
H. g. H. wegen obbemeldt mehreren Einkommen Euch nicht
das wenigste aufbiirden, sondern diesere zwei 5 gegen einander
aufgehen lassen, da aber Hochdieselben mit Grund ver-
muthen, dass diesere Abédnderung ohngeachtet die Miihle zu
Fraubrunnen konftighin wenig minder als bissher gelten
werde, so wird KEuch Hrn. Vogt ... .. bei Auslauff des
dissmaligen Lehens hiemit freundlich aufgetragen, diese
Miihle in offentlichem Ausruff dem Meistbietendem hinzu-
geben. Was dann selbige minder als bisshiehin gelten wird,
werden Me. H. g. H. Euerem Hrn. Nachfahrer (Folger)
exacté vergiieten und so viel in Ausgeben seiner Rechnung
anzusetzen erlauben, hingegen aber soll ihme sodann soviel
als der 5te Pfenning (Teil) von mehr verkauffendem Ge-
wiachs auswirfft, iiberbunden, mithin die in 5. 8 9. und 10
hievor zusahmen hochstens auf Kronen 120.— ansteigende
ohne Mr. gn. H. Entgelt abzufiihren, auferlegt seyn, mit
Ausnahm jedoch derjenigen Miitschen gelteren die bei neuen
GGebduden, oder gar nahmhaften von Me. Gn. H. und Oberen
anbefohlenen Reparationen zu bezahlen sein werden, als
welche meinen Gn. Herren mit 6 Kreuzer per Fuhr werden
konnen verrechnet werden.*

12. Beginn: auf Wienacht Fronfasten 1768.

Die betroffenen Gemeinden, wenigstens diejenigen in der
Landvogtei, scheinen mit der Neuordnung der Dinge keines-
wegs einverstanden gewesen zu sein, denn im V.M. 169/320
finden wir folgenden Eintrag eines Schreibens von T. S. & V.
an den Landvogt in Fraubrunnen (vom 1. September 1768} .
,Billich haben ... .. sich hochstens verwundern miiBlen,
daf die Amtsangehorigen von Fraubrunnen sich erkiihnen
diirfen, iiber eine nach reifer Ueberlegung und zu Aus-
meidung vieler Abusen ?) notig befundene Abénderung einer
aus blofer Gnad und Generositit Mr. Gn. H. zuflieBenden
Guttat sich zu beschwiren und durch die eingelegte Bitt-
schrift deren Aufhebung zu sollicitieren . . . . “.

?)y Abusen = Missbriuche
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Es hatte beim Beschluss von 1768 sein Bewenden. Aus
der Amtsrechnung von 1775%) (Seite 25) ersehen wir, dass
der Verfiigung getreu nachgelebt wurde. Wenn auch die
Regierung der Auffassung der Gemeinden, sie hitten auf
die Spenden an ihre Armen einen Anspruch, entgegentrat,
und geltend machte, dass es sich nur um ein Almosen (das
»ednzlich nach Thro Gnaden Gefallen, nach den Zeiten und
Umstidnden abhange®), so respektierte sie doch die alther-
gebrachten Verhéltnisse und dachte im Grunde wohl auch
gar nicht an die Abschaffung. Die Leistung sollte eben
nach ihrer Meinung nicht in Erfillung einer Rechtspflicht
erfolgen, sondern aus freien Stiicken, aus Gnaden. Wir
miissen uns immer dariber klar sein, dass bei uns damals
die Armenpflege (inbegriffen die Bestreitung der Kosten)
grundsiitzlich Sache der Gemeinden war. Allerdings muss
gesagt werden, dass der Zehnten schon fruh wielfach

%) ,Pensionen-Rodel iiber die Miitschen-Gelder, welche nachbemelten Per-

sonen fronvistlich (vierteljahrlich) ausgeteilt werden®:
(1 Thaler = 30 Batzen, 1 Krone = 25 Batzen):

. im Amt Franbrunnen
Pension a 1 Thaler
Aus Fraubrunnen 25 Personen oder Familien 87
, Grafenried 17 - . 5 61
, DBiiren zum Hot 17 ” . » 58
, Limpach 10 . » 5 37
» Zaugenried 7 . » N 26
» Schalunen 8 “ . % 26
, DBittwyl 3 . " » 12
im Amt Landshut
Aus Bitterkinden 3 Personen oder Familien 6
, Aefligen 9 5 . 5 31
» Utzenstorf 6 ” . " 15
4 Ziehlebach 1 " . " 2
in andern Gemeinden
Aus LyBach 3 Personen oder Familien 12
, Riedtligen 6 , ,, " 22
, Kirchberg 1 5 7 5 3
, Htzelkofen 1 ,, » , 3
» Milheim (Miilchi) 1 5 < N 4
, Urtenen 1 » ” . 4
y 1ffwyl 1 % 5 5 4
y Luzwyl 2 ” ” ” ____é

122 Personen oder Familien 418 Pensionen & 1 Thaler,

ausmachend 501 Kronen 3 Batzen.

Aus dem Pensionenrodel geht hervor, dass die besteuerten (unterstiitzten)
Personen durchwegs solchen Gemeinden angehorten, in welchen dem Kloster
entweder Zehnten oder Bodenzinse (lehenpflichtige Giiter) zustanden.
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seinem eigentlichen Zweck entfremdet wurde. Kaiser Karl
der Grosse, der erste weltliche Herrscher, der, dem Ver-
langen der Bischofe entsprechend, das Zehntrecht unter die
Garantie der Staatsgewalt nahm, erhob durch sein Capitular
vom Jahre 779 den Zehnten zu einer allgemeinen Landes-
steuer. Diese Verordnung stiess zwar anfinglich auf hart-
nickigen Widerstand, allein, als der grosse Frankenfiirst
im Jahre 794 melden liess: ,,Der Teufel werde denen, die
den Zehnten verweigern, die Aehren aushohlen®, verschwand
die Opposition. Nach der genannten Verordnung von 779
sollte der Zehnte in 4 Teile geteilt, '/+ zum Unterhalt der
Bischofe und ihrer Hofhaltungen, '/« zur Besoldung der
niedern Geistlichkeit, /+ zur Verpflegung der Armen
und der letzte Viertel zum Kirchenbau verwendet werden.
(Vergl. Leuenberger, Vorlesungen iiber das bernische Privat-
recht, 11, 1, Seite 315, Bern 1851.) Viele Zehnte kamen mit
der Zeit an die weltlichen Herren, die Grundherrschaften,
und so ist es begreiflich, dass sowohl der Arme als die
Kirche zu kurz kamen. Wie das alte Bern, so wurde spéter
der Kanton Bern der auf die Klosterzeit zuriickgehenden
Unterstiitzungen nicht mehr los und mit vollem Recht.
Dem Staatsverwaltungsbericht von 1832, Seite 27 (zitiert
bei Stettler?), ist zu entnehmen, dass im selbigen Jahre in
Fraubrunnen an 124 Personen aus 20 verschiedenen Ge-
meinden und in M’Buchsee an 131 Personen aus 17 Ge-
meinden Spendmiitschi verabfolgt wurden. Also muss man
zu dem alten, geheiligten Brauech der Naturalverpflegung
der Armen zuriickgekehrt sein. Leider fehlten dem Ver-
fasser Zeit und Gelegenheit, der Sache néiher auf den Grund
zu gehen. KEs ist nicht ausgeschlossen, dass nach langer
Unterbrechung gerade im Jahre 1832 die so beliebten
Miitschli®) wieder ausgeteilt wurden, wenn auch nur fir

%) F. Stettler, Lehenkommissir (Professor): Historische und rechtliche Dar-
stellung der gegenwirtig (1841) noch bestehenden, von ehemaligen Klostern her-
rithrenden Spendverhéltnisse Bern 1841.

1) Das Gewicht eines Spendmiitschli betrug 1 Pfund und dasjenige eines
Almosenmiitschli !/2 Pfund. Vgl. Venner - Manual 113, Seiten 2 und 3 vom
7. Marz 1746. Allerdings ist zu beachten, dass das alte Bern-Pfund 520,1 Gramm
ausmacht.
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einige Jahre.') In erwiinschter Weise finden wir einen
Anhaltspunkt in der 1831 gedruckten (leider zu wenig be-
kannten) Skizze aus den Dezemberwiinschen des
Volkes des Kantons Bern. Biiren z. Hof sprach den Wunsch
aus, dass die aus dem Kloster Fraubrunnen zu beziehenden
Mitsehli in Natura ausgerichtet werden sollten.!®) Auch
Limpach hatte damals die Miitschli noch nicht vergessen,
denn es wiinschte die Verabfolgung des Miitschleins bei
Leistung der Pfenning (Geld) Zinse. %)

Auf den Antrag der Armenkommission erliess der
Regierungsrat am 7. Médrz 1838 (Staatsverwaltungsbericht

Seite 29) eine neue Instruktion:
1. Eive Spende darf hochstens auf einen Betrag von Fr. 25 gelangen.

2. Der Amtsschaffner ibersendet vierteljahrlich den Betrag der Spende einer
Kommission, bestehend aus dem betreffenden Pfarrer und 2 Vorgesetzten der
Gemeinden (vom Regierungsstatthaiter ernannt).

3. Diese Kommission verwendet die Spende fiir Hauszins, Kleidung, Be-
feuerung, Schulbiicher und dergl. zum Besten der Besteuerten.

(Auf Fraubrunnen und M’Buchsee fiir sofort anwendbar
erklért.)

Im Jahre 1840 wurden im Amtsbezirk Fraubrunnen von
Staats wegen zu Armenzwecken im ganzen fur Fr. 2152. 45
Spenden ausgerichtet (im Amt Burgdorf fir Fr. 1583.96
Spenden und 1704 Pfriinden).

Heute und schon seit Jahren gibt der Kanton Bern
betrichtliche Summen fiir das Armenwesen aus. Minner,
wie Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf) und der nachmalige
Bundesrat Schenk, haben ihr DBestes getan, um die un-
wiirdigen Zustdnde im Armenwesen zu beseitigen und die
Lasten der Gemeinden zu mildern. )

1) Im Jahre 1830 wurden nach Stettler im Amt Fraubrunnen fiir
Fr. 2152. 45 Spenden aus dem Staatssickel verteilt.

12) Biiren z. Hof wiinschte noch Holzlieferungen aus dem obrigkeitl. Walde
und ferner die Abdnderung der Kornmarktordnung in Bern, was fiir den damaligen
regen Besuch des Kornmarktes spricht, aber uns auch den damaligen grossen
Kornbau dieser Ortschaft bestitigt.

%) Limpach hatte noch folgende Wiinsche: Dass die Landsassen den Ge-
meinden nicht aufgebiirdet werden koénnen, Holz fiir den Hiuserbau aus dem
Staatswalde und jéhrlich 1 Fuder Holz vom Staate fiir den 1. Vorgesetzten (heute
den Gemeinderatsprisidenten).

#) Wer sich in die Geschichte des bernischen Armenwesens vertiefen
mochte, der nehme die trefflichen Arbeiten von K. Geiser und von Schenk
zur Hand.



	Aufhebung der Spend- und Mütschi-Austheilung im Kloster Fraubrunnen anno 1768

